
 Vereinte Nationen A/RES/66/161 

 
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint im Offiziellen Protokoll der Generalversammlung (A/66/49 (Vol. I)). 

 

 

Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
22. März 2012 

Sechsundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 69 b) 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/66/462/Add.2)] 

66/161. Die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen 
Genuss aller Menschenrechte 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und ins-
besondere auf die Notwendigkeit hinweisend, eine internationale Zusammenarbeit bei der 
Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für al-
le ohne Unterschied herbeizuführen, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte1 sowie die Erklä-
rung und das Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden2, und auf die Erklärung und das Aktionspro-
gramm von Durban, die am 8. September 2001 von der Weltkonferenz gegen Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz 
verabschiedet wurden3, 

 sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte4 und den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte4, 

 ferner unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht auf Entwicklung, die die Gene-
ralversammlung in ihrer Resolution 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschiedete, und 
hervorhebend, dass sich die Verabschiedung der Erklärung 2011 zum fünfundzwanzigsten 
Mal jährt, 

_______________ 
1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ 
ar217a3.html. 
2 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III. 
3 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/ 
conf/ac189-12.pdf. 
4 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; 
LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 
Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt). 
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 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen5 und die Ergeb-
nisdokumente der dreiundzwanzigsten6 und der vierundzwanzigsten7 Sondertagung der Ge-
neralversammlung, die vom 5. bis 10. Juni 2000 in New York beziehungsweise vom 26. Ju-
ni bis 1. Juli 2000 in Genf stattfanden, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 64/174 vom 18. Dezember 2009 und 
65/216 vom 21. Dezember 2010, 

 in der Erkenntnis, dass alle Menschenrechte allgemeingültig und unteilbar sind, ein-
ander bedingen und miteinander verknüpft sind und dass die internationale Gemeinschaft 
die Menschenrechte weltweit in fairer und gleicher Weise, gleichberechtigt und gleichge-
wichtig behandeln muss, 

 im Bewusstsein dessen, dass sich die Globalisierung auf alle Länder unterschiedlich 
auswirkt und sie positiven wie negativen äußeren Entwicklungen, unter anderem auf dem 
Gebiet der Menschenrechte, stärker aussetzt, 

 sowie im Bewusstsein dessen, dass die Globalisierung nicht nur ein wirtschaftlicher 
Prozess ist, sondern auch soziale, politische, ökologische, kulturelle und rechtliche Dimen-
sionen aufweist, die sich auf den vollen Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
auswirken, 

 betonend, dass es notwendig ist, die weltweite Entwicklungspartnerschaft voll durch-
zuführen und die vom Weltgipfel 2005 erzeugte Dynamik zu steigern, um die in den Ergeb-
nissen der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- 
und Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten, einschließlich des Welt-
gipfels 2005, eingegangenen Verpflichtungen zu operationalisieren und zu erfüllen, und ins-
besondere die in den Ziffern 19 und 47 des Ergebnisses des Weltgipfels 20058 enthaltene 
Verpflichtung bekräftigend, eine faire Globalisierung und die Entwicklung der Produktions-
sektoren in den Entwicklungsländern zu fördern, damit diese auf wirksamere Weise am Pro-
zess der Globalisierung teilhaben und daraus Nutzen ziehen können, 

 im Bewusstsein dessen, dass eine gründliche, unabhängige und umfassende Bewer-
tung der sozialen, ökologischen und kulturellen Auswirkungen der Globalisierung auf die 
Gesellschaften durchgeführt werden muss, 

 in der Erkenntnis, dass jede Kultur eine Würde und einen Wert besitzt, die Anerken-
nung, Achtung und Erhaltung verdienen, in der Überzeugung, dass alle Kulturen angesichts 
ihrer reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechselseitigen Beeinflussung Teil des ge-
meinsamen Erbes aller Menschen sind, und sich der Gefahr bewusst, dass die Globalisie-
rung die kulturelle Vielfalt stärker bedroht, wenn die Entwicklungsländer arm und margina-
lisiert bleiben, 

 sowie in der Erkenntnis, dass den multilateralen Mechanismen eine einzigartige Rolle 
dabei zukommt, den Herausforderungen der Globalisierung zu begegnen und die Chancen, 
die sie bietet, zu nutzen, 

 im Bewusstsein der Notwendigkeit, die mit der Globalisierung verbundenen Heraus-
forderungen und Chancen daraufhin zu prüfen, wie sie bewältigt  beziehungsweise genutzt 
werden können, um den vollen Genuss aller Menschenrechte herbeizuführen, 

_______________ 
5 Siehe Resolution 55/2. 
6 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage. 
7 Resolution S-24/2, Anlage. 
8 Siehe Resolution 60/1. 
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 unter Betonung der globalen Natur des Migrationsphänomens, der Bedeutung der in-
ternationalen, regionalen und bilateralen Zusammenarbeit und der Notwendigkeit, die Men-
schenrechte der Migranten zu schützen, insbesondere angesichts der ständigen Zunahme der 
Migrationsströme in der globalisierten Wirtschaft, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die negativen Auswirkungen der Tur-
bulenzen auf den internationalen Finanzmärkten auf die soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklung und den vollen Genuss aller Menschenrechte, insbesondere angesichts der anhal-
tenden weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich nachteilig auf die Verwirklichung 
der international vereinbarten Entwicklungsziele, insbesondere der Millenniums-Entwick-
lungsziele, auswirkt, und in der Erkenntnis, dass sich die Entwicklungsländer angesichts 
dieser Auswirkungen in einer Schwächeposition befinden und dass Strategien und Pro-
gramme zugunsten einer regionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung zur 
Milderung dieser Auswirkungen beitragen können, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die negativen Auswirkungen der anhal-
tenden weltweiten Nahrungsmittel- und Energiekrisen und der Klimaprobleme auf die sozi-
ale und wirtschaftliche Entwicklung und den vollen Genuss aller Menschenrechte für alle, 

 in der Erkenntnis, dass die Globalisierung von den Grundprinzipien geleitet werden 
sollte, die dem Korpus der Menschenrechte zugrunde liegen, wie Gerechtigkeit, Partizipa-
tion, Rechenschaftspflicht, Nichtdiskriminierung auf nationaler wie internationaler Ebene, 
Achtung der Vielfalt, Toleranz und internationale Zusammenarbeit und Solidarität, 

 betonend, dass die weit verbreitete extreme Armut die volle Verwirklichung und die 
effektive Ausübung der Menschenrechte beeinträchtigt und dass die internationale Gemein-
schaft der sofortigen Linderung und letztendlichen Beseitigung dieser Armut auch weiterhin 
hohe Priorität einräumen muss, 

 in der Erkenntnis, dass sich immer mehr die Auffassung durchsetzt, dass die zuneh-
mende Schuldenlast, der sich die am stärksten verschuldeten Entwicklungsländer gegen-
übersehen, untragbar ist und eines der Haupthindernisse für die Herbeiführung einer nach-
haltigen Entwicklung und die Armutsbeseitigung darstellt und dass ein übermäßiger Schul-
dendienst die Kapazität vieler Entwicklungsländer zur Förderung der sozialen Entwicklung 
und zur Bereitstellung grundlegender Dienste zur Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozi-
alen und kulturellen Rechte erheblich beeinträchtigt hat, 

 erneut mit Nachdruck die Entschlossenheit bekundend, die rasche und vollständige 
Erreichung der auf den großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen ver-
einbarten Entwicklungsziele, einschließlich der auf dem Millenniums-Gipfel vereinbarten 
und als Millenniums-Entwicklungsziele bezeichneten Ziele, sicherzustellen, die ein Ansporn 
für Bemühungen um die Beseitigung der Armut sind, 

 zutiefst besorgt über die Unzulänglichkeit der Maßnahmen zur Verringerung der 
wachsenden Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern sowie 
innerhalb der Länder, die unter anderem zu einer Verschärfung der Armut beigetragen und 
sich nachteilig auf den vollen Genuss aller Menschenrechte ausgewirkt hat, vor allem in den 
Entwicklungsländern, 

 betonend, dass transnationale und andere Unternehmen Verantwortung für die Ach-
tung aller Menschenrechte tragen, 

 sowie betonend, dass die Menschen eine Welt anstreben, in der die Menschenrechte 
und die kulturelle Vielfalt geachtet werden, und dass sie sich dementsprechend dafür einset-
zen, dass alle Aktivitäten, einschließlich derjenigen, die durch die Globalisierung berührt 
werden, mit diesen Zielen vereinbar sind, 
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 1. ist sich dessen bewusst, dass die Globalisierung aufgrund ihrer Auswirkungen 
unter anderem auf die Rolle des Staates zwar Folgen für die Menschenrechte haben kann, 
dass aber die Förderung und der Schutz aller Menschenrechte in erster Linie Aufgabe des 
Staates sind; 

 2. hebt hervor, dass die Entwicklung im Mittelpunkt der internationalen Wirt-
schaftsagenda stehen sollte und dass die Kohärenz zwischen den nationalen Entwicklungs-
strategien und den internationalen Verpflichtungen und Zusagen für ein entwicklungsför-
derndes Umfeld und eine alle Menschen einschließende und ausgewogene Globalisierung 
unabdingbar ist; 

 3. bekräftigt, dass die Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich, sowohl in-
nerhalb der Länder als auch zwischen ihnen, ein ausdrücklich angestrebtes Ziel auf nationa-
ler und internationaler Ebene ist, als Teil der Bemühungen um die Schaffung eines Umfelds, 
das dem vollen Genuss aller Menschenrechte förderlich ist; 

 4. bekräftigt außerdem die Verpflichtung, auf nationaler wie globaler Ebene ein 
Umfeld zu schaffen, das der Entwicklung und der Armutsbeseitigung förderlich ist, unter 
anderem durch die Förderung guter Regierungsführung in jedem Land und einer guten Ord-
nungspolitik auf internationaler Ebene, durch die Beseitigung von Protektionismus, durch 
erhöhte Transparenz der Finanz-, Währungs- und Handelssysteme und durch die Verpflich-
tung auf ein offenes, gerechtes, regelgestütztes, berechenbares und nichtdiskriminierendes 
multilaterales Handels- und Finanzsystem; 

 5. ist sich der Auswirkungen bewusst, die die weltweite Finanz- und Wirtschafts-
krise nach wie vor auf die Fähigkeit der Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, hat, 
Ressourcen für die Entwicklung zu mobilisieren und gegen die Auswirkungen der Krise an-
zugehen, und fordert in diesem Zusammenhang alle Staaten und die internationale Gemein-
schaft auf, alle negativen Auswirkungen dieser Krise auf die Verwirklichung und den effek-
tiven Genuss aller Menschenrechte auf eine alle einschließende und entwicklungsorientierte 
Weise abzumildern; 

 6. ist sich außerdem dessen bewusst, dass die Globalisierung zwar große Chancen 
eröffnet, dass jedoch die mit ihr einhergehenden Vorteile ebenso wie ihre Kosten sehr un-
gleich verteilt sind und dieser Umstand einen Aspekt des Prozesses darstellt, der sich auf 
den vollen Genuss aller Menschenrechte auswirkt, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern; 

 7. begrüßt den Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte über die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf den vollen Genuss der 
Menschenrechte9, der sich schwerpunktmäßig mit der Handelsliberalisierung im Bereich der 
Landwirtschaft und ihren Auswirkungen auf die Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, namentlich des Rechts auf Nahrung, befasst, und nimmt Kenntnis von den darin ent-
haltenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen; 

 8. bekräftigt die internationale Verpflichtung auf die Beseitigung des Hungers und 
die Sicherung von Nahrung für alle, jetzt und in Zukunft, und erklärt erneut, dass den zu-
ständigen Organisationen der Vereinten Nationen die erforderlichen Ressourcen zugesichert 
werden sollen, damit sie ihre Nahrungsmittelhilfe ausweiten und verstärken und Programme 
zur Schaffung von  sozialen Sicherheitsnetzen unterstützen können, die Hunger und Man-
gelernährung bekämpfen sollen, gegebenenfalls durch Beschaffung aus lokalen oder regio-
nalen Quellen; 

_______________ 
9 E/CN.4/2002/54. 
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 9. fordert die Mitgliedstaaten, die zuständigen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, die zwischenstaatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft auf, 
zur Steuerung der Globalisierung ein integratives, ausgewogenes und umweltverträgliches 
Wirtschaftswachstum zu fördern, um die Armut systematisch zu verringern und die interna-
tionalen Entwicklungsziele zu erreichen; 

 10. erkennt an, dass eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit transnationaler 
und anderer Unternehmen zur Förderung, zum Schutz und zur Erfüllung aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, insbesondere der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte, beitragen kann; 

 11. erkennt außerdem an, dass die Globalisierung nur dann alle voll einschließen, 
ausgewogen sein, ein menschliches Antlitz haben und so zur vollen Wahrnehmung aller 
Menschenrechte beitragen kann, wenn breit angelegte und dauerhafte Anstrengungen, na-
mentlich politische und sonstige Maßnahmen auf globaler Ebene, unternommen werden, um 
auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsame Zukunft 
zu schaffen; 

 12. unterstreicht, dass es dringend erforderlich ist, ein ausgewogenes, transparentes 
und demokratisches internationales System zu schaffen, um die Mitwirkung der Entwick-
lungsländer an den weltwirtschaftlichen Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen zu 
stärken und auszuweiten; 

 13. bekräftigt, dass die Globalisierung ein komplexer Prozess eines Strukturwandels 
mit zahlreichen interdisziplinären Aspekten ist, der sich auf den Genuss der bürgerlichen, 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, einschließlich des Rechts auf 
Entwicklung, auswirkt; 

 14. bekräftigt außerdem, dass die internationale Gemeinschaft danach streben soll, 
auf die aus der Globalisierung erwachsenden Herausforderungen und Chancen in einer Wei-
se zu reagieren, die die Menschenrechte fördert und schützt und gleichzeitig die Achtung 
der kulturellen Vielfalt aller gewährleistet; 

 15. unterstreicht daher die Notwendigkeit, die Folgen der Globalisierung für den 
vollen Genuss aller Menschenrechte weiter zu analysieren; 

 16. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs10 und ersucht ihn, weiter 
die Auffassungen der Mitgliedstaaten und der zuständigen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen einzuholen und der Generalversammlung auf ihrer siebenundsechzigs-
ten Tagung einen sachbezogenen Bericht zu diesem Thema vorzulegen, dem diese Auffas-
sungen zugrunde liegen und der Empfehlungen darüber enthält, wie die Auswirkungen der 
Globalisierung auf den vollen Genuss aller Menschenrechte bewältigt werden können. 

89. Plenarsitzung 
19. Dezember 2011 

_______________ 
10 A/66/293. 


